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Ihr Schreiben ist bei uns eingegangen und wird unter dem 
 

Aktenzeichen 95.22.56:0040 
 
bearbeitet. Bitte geben Sie dieses Aktenzeichen bei jedem Schriftverkehr mit unserer 
Dienststelle an. 
 
Sie erbaten Auskunft über die für die Überwachung der Richtlinie ( EU) 2016/680 zu-
ständige Aufsichtsbehörde in Hessen. 
 
Hierzu kann ich Ihnen Folgendes mitteilen: 
 
Bei der Richtlinie (EU) 2016/680 handelt es sich um eine Rechtsvorschrift der Europä-
ischen Union. Durch diese wird die Datenverarbeitung für Zwecke der Verhütung, Er-
mittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung ein-
schließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit geregelt. 
 
Richtlinien gelten im Gegensatz zu Verordnungen nicht unmitte lbar in den Mitglieds-
staaten  der  Union.  Vielmehr  bedarf  es  eines  innerstaatlichen  Umsetzungsaktes  des 
jeweiligen Mitgliedsstaats. In Deutschland ist d ies  im Hinblick auf die Richtlinie  (EU) 
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2016/680 durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und die jeweiligen Landesda-
tenschutzgesetze der Länder erfolgt. So wird in Hessen der Anwendungsbereich der 
Richtlinie (EU) 2016/680 im dritten Teil des Hessischen Datenschutz - und Informati-
onsfreiheitsgesetzes (HDSIG) geregelt.  
 
Für  die  Aufsicht  der  Einhaltung  dieser  Vorschriften  sieht  Art.  41  Absatz  1  Richtlinie 
(EU) 2016/680 vor, dass in jedem Mitgliedstaat eine oder mehrere unabhängige Be-
hörden für die Überwachung der Anwendung der Richtlinie zuständig sind.  
In Hessen ist dies der Hessische Beauftragte für den Datens chutz und die Informati-
onsfreiheit. Dies ist in § 13 HDSIG geregelt. 
 
Angesichts der Vielzahl der hier eingehenden Beschwerden und Anfragen müssen wir 
Sie um etwas Geduld bitten. Sie werden unaufgefordert Antwort erhalten, sobald die 
Prüfung der von Ihnen gestellten Fragen abgeschlossen ist. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
 
 
gez.▍██████▍
 



Hinweis zur Datenverarbeitung nach Art. 13 DS-GVO 

Stand 23.05.2018 

Sie erhalten diese Information nach Art. 13 DS-GVO, 

da Sie dem Hessischen Beauftragten für Daten-

schutz und Informationsfreiheit im Rahmen eines Be-

schwerde- oder Beratungsverfahrens personenbezo-

gene Daten zu Ihrer Person mitgeteilt haben. 

Verantwortlichkeit 

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personen-

bezogenen Daten ist Der Hessische Beauftragte für 

Datenschutz und Informationsfreiheit (nachfolgend 

HBDI). Unsere Kontaktdaten und Erreichbarkeiten 

können Sie der Vorderseite dieses Schreibens ent-

nehmen.  

Unser Umgang mit Ihren Daten 

Der HBDI überwacht gemäß Art. 51, 57 Abs. 1 lit. a) 

DS-GVO i.V.m. § 40 Abs. 1 BDSG i.V.m. § 13 Abs. 

1, Abs. 2 Nr. 1 HDSIG die Anwendung, Einhaltung 

und Durchsetzung der Vorschriften über den Da-

tenschutz in Hessen. Die von Ihnen zu Ihrer Person 

mitgeilten personenbezogenen Daten speichern wir 

daher zur Erfüllung der uns gesetzlich übertragenen 

Aufgaben, vgl. Art. 57 Abs. 1 DS-GVO und § 13 Abs. 

2 HDSIG.  

Freiwilligkeit der Bereitstellung Ihrer personen-

bezogenen Daten 

Die Bereitstellung personenbezogener Daten zu Ih-

rer Person gegenüber dem HBDI etwa zur Bearbei-

tung Ihrer Beschwerde oder Beratungsanfrage, er-

folgt auf freiwilliger Basis. Im Rahmen der Sachbear-

beitung durch uns kann es gegebenenfalls erforder-

lich sein, dass wir weitere Daten und Informationen 

bei Ihnen erfragen. Sofern Sie uns in einem solchen 

Fall die weitergehenden Informationen nicht bereit-

stellen möchten, hat dies keine unmittelbar rechtlich 

nachteiligen Folgen. In Einzelfällen ist es jedoch 

möglich, dass die unterbliebene Bereitstellung der 

angeforderten Informationen die Bearbeitung Ihrer 

Beschwerde oder Beratungsanfrage erschwert oder 

unmöglich macht. Sollten Sie dem HBDI gegenüber 

doch einmal zur Auskunft verpflichtet sein, weisen wir 

Sie hierauf durch eine gesonderte Erklärung hin, in 

der wir Sie auf gegebenenfalls bestehende rechtlich 

nachteilige Folgen einer durch Sie unterbliebenen 

Auskunft aufmerksam machen. 

Speicherdauer und Speicherfristen 

Die im Rahmen von Anfragen und Beschwerden er-

hobenen Daten werden für einen Zeitraum von fünf 

Jahren gespeichert. Falls der HBDI für die Bearbei-

tung Ihrer Anfrage nicht zuständig sein sollte, wird 

Ihre Anfrage inklusive Ihrer personenbezogenen Da-

ten zum Zwecke der Bearbeitung an die zuständige 

Behörde abgegeben („Abgabe“). Die erhobenen Da-
ten und die Information über die Abgabe an die zu-

ständige Behörde werden für ein Jahr gespeichert. 

Sämtliche Fristen beginnen mit Ablauf des Jahres, in 

welchem die Bearbeitung der Beschwerde oder An-

frage abgeschlossen wird, bzw. in dem die Anfrage 

oder Beschwerde an die zuständige Datenschutzauf-

sichtsbehörde abgegeben wird. Sollten personenbe-

zogene Daten für einen anderen Zweck erhoben o-

der gespeichert werden, orientieren wir uns zur Be-

stimmung des Zeitpunkts der Datenlöschung an den 

Aufbewahrungsfristen, die im Erlass zur Aktenfüh-

rung in den Dienststellen des Landes Hessen (abruf-

bar über: https://justizministerium.hessen.de/ser-

vice/buergerservice-hessenrecht) festgelegt sind.  

Empfänger oder Kategorien von Empfängern 

Grundsätzlich werden personenbezogene Daten, die 

Sie uns zu Ihrer Person mitteilen, nur durch den 

HBDI verarbeitet. Zur Erfüllung unserer Aufgaben 

und Pflichten kann es erforderlich sein, dass wir die 

zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen 

Daten gegenüber natürlichen und juristischen Perso-

nen, Behörden, Einrichtungen oder anderen Stellen 

offenlegen. In Betracht kommen dabei insbesondere 

folgende Kategorien von Empfängern: Datenschutz-

aufsichtsbehörden des Bundes und der Länder oder 

eines Mitgliedstaates der Europäischen Union (z. B. 

im Falle der Unzuständigkeit des HBDI oder bei Ver-

fahren der Zusammenarbeit und Kohärenz), Gerichte 

(z.B. bei streitigen Bußgeldverfahren) und öffentliche 

oder nicht-öffentliche Stellen sofern es sich hierbei 

um die datenverarbeitende Stelle (Verantwortlicher 

oder Auftragsverarbeiter) handelt, gegen die sich 

ihre Beschwerde richtet. Bitte teilen Sie uns insbe-

sondere im Hinblick auf den zuletzt genannten Fall 

unmittelbar mit, falls Sie eine anonyme Sachbear-

beitung (d.h. keine Weitergabe an eine öffentliche o-

der nicht öffentliche Stelle im Rahmen der Beschwer-

debearbeitung) wünschen. 

Ihre Rechte 

Aufgrund der Erhebung Ihrer personenbezogenen 

Daten haben Sie das Recht auf Auskunft (Art 15 DS-

GVO), das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO), 

das Recht auf Löschung (Art. 17 DS-GVO), das 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 

DS-GVO) und das Recht auf Widerspruch (Art. 21 

DS-GVO). Darüber hinaus können Sie sich mit einer 

Beschwerde an die behördliche Datenschutzbeauf-

tragte wenden, wenn Sie der Auffassung sind, dass 

der HBDI bei der Verarbeitung Ihrer Daten daten-

schutzrechtliche Vorschriften nicht beachtet hat. 

Behördliche Datenschutzbeauftragte 

Unsere behördlichen Datenschutzbeauftragten errei-

chen Sie postalisch ebenfalls unter den auf der Vor-

derseite dieses Schreibens angegebenen Kontaktin-

formationen. Darüber hinaus erreichen Sie die be-

hördlichen Datenschutzbeauftragten telefonisch un-

ter 0611-1408146 oder 0611-1408170 und per E-

Mail unter: bdsb@datenschutz.hessen.de.
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